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Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport VBS 

Schweizer Armee 
Logistikbasis der Armee LBA 

Vereinbarung 

zwischen der 

Schweizerische Eidgenossenschaft, Verteidigung, Logistikbasis der Armee, vertreten durch das 
Truppenrechnungswesen der Armee 

und 

Name/Vorname des/der Kartenverantwortlichen: 

Name/Vorname des/der Vorgesetzte/r:  

zugunsten der Formation/der Verwaltungseinheit:  

bezüglich 

Verwaltung und Vertrieb der BEBECO-Karten gemäss den "Allgemeinen Bedingungen für die 
Benützung der BEBECO-Karte". 

1. Verantwortung

Der/die Kartenverantwortliche ist für  BEBECO-Karte(n) zuständig. 

Der/die Kartenverantwortliche bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass er/sie diese 
Vereinbarung, die «Allgemeine Bedingungen für die Benützung der BEBECO-Karte» und die 
«Anleitung für durchzuführende Kontrollen» erhalten und zur Kenntnis genommen hat. 

2. Verwaltung der Karten

Der/die Kartenverantwortliche ist verpflichtet, die Karten unter vollständiger Einhaltung der 
«Allgemeinen Bedingungen für die Benützung der BEBECO-Karte» zu verwalten und 
aufzubewahren. 

Der/die direkte Vorgesetzte des/der Kartenverantwortlichen stellt sicher, Personalwechsel an die 
folgende Adresse zu melden: lba.betrst.dienst@vtg.admin.ch. 

3. Verteilung der Karten

Der/die Kartenverantwortliche ist von der Logistikbasis der Armee ermächtigt, die ihm/ihr 
anvertrauten Karten unter Einhaltung der «Allgemeinen Bedingungen für die Benützung der 
BEBECO-Karte» an zuverlässige und ausgebildete Personen weiterzugeben. 

Bei der Übergabe der Karten von Hand zu Hand an den Nutzer stellt der Kartenverantwortliche 
sicher, dass er/sie die "Allgemeinen Bedingungen für die Benützung der BEBECO-Karte" erhält 
und diese zur Kenntnis genommen hat. Ebenso stellt er sicher, dass die Ausgabe der Karten 
schriftlich nachvollziehbar ist. 

Bei der Bereitstellung von Karten an einem sicheren Ort, zu welchem mehrere berechtigte Nutzer 
Zugang haben, stellt der/die Kartenverantwortliche sicher, dass die "Allgemeinen Bedingungen für 
die Benützung der BEBECO-Karte" zur Verfügung stehen 
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4. Kontaktdaten

Der/die Kartenverantwortliche erhält Informationen und die monatlichen Auswertungen über die 

erfolgten Betankungen an folgende E-Mail-Adresse:  

Der/die direkte VorgesetzteDer/die Kartenverantwortlicher 

LBA Finanzen/Truppenrechnungswesen
Der verantwortliche für den Bereich BEBECO-Karten

Anhänge: 
 Allgemeine Bedingungen für die Benützung der BEBECO-Karte
 Anleitung für durchzuführende Kontrollen

Die unterzeichnete Vereinbarung muss an die folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: 

lba.betrst.dienst@vtg.admin.ch 
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